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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

der PRO EMV Labor Strausberg GmbH für Messdienstleistungen 

 
1.   Allgemeines - Geltungsbereich 

Unsere Angebote und Leistungen erfolgen ausschließ-
lich zu den folgenden Bedingungen, soweit nicht aus-
drücklich schriftlich abweichende Vereinbarungen ge-
troffen werden. Widersprechende Geschäftsbedingun-
gen des Auftraggebers werden nicht anerkannt. 
Der Besteller erkennt die nachstehenden Bedingungen 
spätestens durch Annahme von Leistungen oder die 
schriftliche Vereinbarung von Dienstleistungen (durch 
Auftragserteilung oder Prüfvereinbarung) an.  

 
2.   Angebot und Vertragsabschluß 

Unsere Angebote für Messdienstleistungen sind für uns 
mit einer Frist von 3 Monaten bindend, sofern sich bei 
Durchführung der Dienstleistung keine vom Auftragge-
ber verschuldete Erweiterung oder Veränderung ge-
genüber der dem Angebot zugrunde liegenden Anfrage 
ergibt. 
An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Entwürfen und 
anderen internen Unterlagen, die von uns oder in unse-
rem Auftrag zum Angebot angefertigt wurden, behalten 
wir das Eigentums- und Urheberrecht. Diese dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf 
Verlangen zurückzugeben. 

 
3.   Preisstellung  

Unsere Preisangaben verstehen sich in EURO aus-
schließlich der Kosten für Versand und Transportversi-
cherung sowie ausschließlich der jeweils gültigen 
Mehrwertsteuer, wenn nicht im Leistungsangebot ande-
re Angaben gemacht wurden. 
Für Dienstleistungen des EMV-Prüflaboratoriums gelten 
die im Angebot nach den Angaben des Auftraggebers 
zum jeweiligen Prüfling ermittelten Preise. Der Preiser-
mittlung liegen hierbei Festpreise der PRO EMV Labor 
Strausberg GmbH für die im Normenwerk geforderten 
oder vom Kunden gewünschten Prüfbausteine zugrun-
de.  
Dienstleistungen des Servicebereiches der PRO EMV 
Labor Strausberg GmbH werden nach Stundenpreisen 
entsprechend der jeweils gültigen Preisliste berechnet. 
Für Vor-Ort-Messungen werden die Preise in Abhän-
gigkeit der zu erbringenden Leistungen, des Zeitauf-
wandes sowie der zu berücksichtigenden Fahrstrecken 
und -zeiten ermittelt und im Angebot dem Anfrager mit-
geteilt. 

 
4.   Zahlungsbedingungen 

Falls nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen 
innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder binnen 30 
Tagen ohne Abzug auf dem in der Rechnung angege-
benen Konto zu begleichen. Als Zahlungseingang gilt 
für uns die Gutschrift auf unserem Konto. Der Rech-
nungsempfänger ist nicht zur Aufrechnung mit Gegen-
forderungen sowie zur Geltendmachung von 
Rückbehaltsrechten, aus welchem Grund auch immer, 
berechtigt. Bei Überschreitung des Zahlungszieles wer-
den Verzugszinsen in banküblicher Höhe, ohne daß es 
einer Mahnung bedarf und daß Verzug herbeigeführt 
werden muß, fällig. 
 

5.   Lieferung 
Sämtliche Terminangaben erfolgen nach bestem Er-
messen, sind jedoch nur annähernd für uns verbindlich. 
Höhere Gewalt der Ereignisse, die die Dienstleisung 
ohne unser Verschulden unmöglich machen oder we-
sentlich erschweren, berechtigen uns zur Hinausschie-
bung des Termins oder zum Rücktritt vom Vertrag. 
 

6.   Versand / Gefahrenübergang  
Die Gefahr geht, auch bei frachtfreier Lieferung, auf 
den Besteller über, sobald der Prüfling unser Werk ver-
lassen hat. 
 

Die Auswahl des Transportmittels und – unternehmens 
steht uns frei, wenn mit dem Besteller keine besondere 
Versandart vereinbart ist. Eine Transportversicherung 
erfolgt ohne besondere Vereinbarung nicht. Waren 
werden, soweit erforderlich, handelsüblich verpackt 
zum Versand gebracht. Verpackungen jeder Art wer-
den, soweit nicht anders vereinbart, nicht zurückge-
nommen. 

 

7.   Eigentumsvorbehalt.  
Jeder im Ergebnis von Prüfungen erstellter Prüfbericht 
bleibt bis zur Tilgung unserer Forderungen durch den 
Besteller / Auftraggeber unser Eigentum. Die Weiter-
verwertungsrechte gehen nach Eingang unserer Forde-
rungen uneingeschränkt auf den Besteller / Auftragge-
ber über. Die PRO EMV Labor Strausberg GmbH ist 
berechtigt, bei offenen Forderungen an den Besteller / 
Auftraggeber weitere Dienstleistungen bis zur Beglei-
chung ihrer Forderungen zurückzustellen. 
 

8.   Gewährleistung 
Die PRO EMV Labor Strausberg GmbH gewährleistet 
die ordnungsgemäße Durchführung ihrer Dienstleistun-
gen gemäß Auftrag und die Wahrung der Vertraulich-
keit. Für Schäden am Prüfling, die als Folge von Mes-
sungen auftreten wird keine Haftung übernommen. Die 
in Prüfberichten enthaltenen Ergebnisse beziehen sich 
stets ausschließlich auf das geprüfte Objekt zum Zeit-
punkt der Prüfung. Vom Auftraggeber sind die erbrach-
ten Dienstleistungen unverzüglich zu überprüfen und 
etwaige Mängel sofort anzuzeigen. 
Bei Vor-Ort-Dienstleistungen sind vom Auftraggeber die 
Ergebnisse sofort bei Abnahme zu überprüfen, um eine 
schnelle Mängelbeseitigung zu erreichen. Versteckte 
Mängel sind binnen sechs Monaten nach Abnahme 
schriftlich anzuzeigen.  
Die Mängelbeseitigung darf nur durch Personal der 
PRO EMV Labor Strausberg GmbH oder nach Anwei-
sungen der PRO EMV Labor Strausberg GmbH vorge-
nommen werden. Bei Veränderungen jeder Art, eigen-
mächtigen Reparaturversuchen und Betrieb unter un-
sachgemäßen Bedingungen (z.B. Feuchtigkeit, Ver-
schmutzungen usw.) sind alle Gewährleistungsansprü-
che ausgeschlossen. 
 

9.   Mitwirkung des Bestellers 
Zur Durchführung von Messungen sind die Prüflinge in 
funktionstüchtigem Zustand mit allen für den Betrieb er-
forderlichen Zusatzgeräten, Programmen, Nachbildun-
gen oder Lasten vorzustellen. Für jeden vorhandenen 
Ein- und Ausgang sind die vorgesehenen Verbindungs-
kabel möglichst in der Länge von 1,50 m (ggf. länger) 
beizufügen. Zusätzlich benötigt werden die Betriebsan-
leitung und evtl. notwendige Simulationsprogramme für 
die Nachbildung realer Einsatzbedingungen bei maxima-
ler Störaussendung  
("ungünstigster Fall").  
 

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, sonstiges 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Verträge, die mit 
der PRO EMV Labor Strausberg GmbH abgeschlosse-
nen wurden und werden, ist Strausberg. Es gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übri-
gen Bestimmungen dadurch nicht berührt. In einem sol-
chen Fall sind die AGB vielmehr ihrem Sinne gemäß zur 
Durchführung zu bringen. 

 
 
 

Strausberg, im März 2007 


